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in der gesamten Bevölkerung zu schaffen,
im Schulalter die Verkehrs- und Mobilitäts-

riebung' später die Fahrausbildung und unabhängig
Alter Aufklärungskampagnen anbieten. Darüber

sind gezielte Bildungsmaßnahmen am Arbeits-

|+ In Kürze
lltlenkung beiITI Zufußgehen und Radfahren stellt ein zu-
liehinendes Problem im Straßenverkehr dar und betrifft
|jBri< jung® Verkehrsteilnehmerlnnen Fast jede Ablen-
lyngsart kommt, im Vergleich zu anderen Altersgruppen,
[runter 25-Jährigen am häufigsten vor. Ablenkung durch
Idgndy- und Smartphone-Nutzung ist insb bei jungen
l^rkehrsteilnehmerlnnen stark verbreitet, doch auch Ab-
Ijnkung durch Gespräche, Musikhören, Gedanken-Nach-
l langen und andere Nebentätigkeiten kann im Straßen-
Ijgfkehr zu gefährlichen Stationen führen. Verkehrs- und
iMobilitätserziehung mit Schwerpunkt auf Bewusstseins-
Ibildung kann hier in Form von Aufklärungsworkshops
iaelführend sein. Wichtig ist jedoch, für alle Altersgruppen
niB einem Gesamtpaket an Maßnahmen Ablenkung und
damit Unfälle ursächlich zu verhindern.
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platz denkbar, da Ablenkung insbesondere auf dem
Weg zur Arbeit und wieder nach Hause sowie auf Ar-
beitswegen zum Problem werden kann. Infrastruktu-
relle und besonders rechtliche Maßnahmen sind be-
gleitend wünschenswert, dennoch sollte das in einer
immer komplexer und schnelllebiger werdenden Zeit
notwendige Umdenken der Verkehrsteilnehmerlnnen
in erster Linie durch Aufklärung und Büdung initiiert
werden.
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2017/119; Knowles/Pommer/Winkelbauer/Schneider, Motor-
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iBuchbesprechungen
I Festschrift Karl-Heinz Danzl.
l Von Christian Huber, Matthias Neumayr und Wolfgang Reisinger
IfHrsg). Verlag Manz, Wien 2017. XIV, 756 Seiten, geb, € 154,-
\Karl-Heinz Danzl, seit 1996 Redaktionsmitglied und seit 2006
Hrsg dieser Zeitschrift, bestimmt das österr Zivil- und Zivilverfah-
l'ensrecht seit Jahrzehnten maßgeblich mit. Als Richter, als Wis-
[senschaftler, als Universitätslehrer und auch als Mitarbeiter an Ge-
l setzesvorhaben hat er wesentliche Impulse zur Fortentwicklung
dieses Rechtsbereichs geliefert, im Großen - wie etwa mit der Ju-
&atur zum Angehörigen- und Trauerschmerzengeld oder mit
('er Ausgestaltung des Firmenbuchgesetzes - ebenso wie im ver-
'neindich Kleinen, etwa im gerichtsanhängigen Einzelfall oder im
Hörsaal. Seine Tätigkeiten haben das österr Recht wieder an die
Europäische Rechtsentwicklung herangeführt. Zugleich hat er ganz
stuk nach innen, in die österr Jurisprudenz, gewirkt, die ihm nicht
nur im Schadenersatzrecht, seinem „Leib- und Magenthema",
sondern in vielen anderen Rechtsgebieten sehr viel verdankt. Frei
"ach der Condiüo-sine-qua-non-Lehre: Das österr Recht wäre
IJnne Karl-Heinz Danzl nicht das, was es heute ist, es wäre dem

irger und dem Juristen weniger zugänglich, es würde den Sach-
schaden immer noch höher als Körperschäden bewerten und es

ige immer noch am Tropf einer mehr oder weniger unbeweg-
lichen Dogmatik.

Wenn ein derartig ausgewiesener Jurist in den Ruhestand geht,
ist das ein Verlust - für den Gerichtshof, für die Jurisprudenz, für
die Wissenschaft, selbst wenn er, auch als Hrsg dieser Zeitschrift,
weiter tätig und aktiv bleibt. Die von Christian Huber, Matthias
Neumayr und Wolfgang Reisinger editierte FS zum 65. Geburtstag
macht diesen Verlust etwas erträglicher. Sie bietet ein aktuelles
Bild vom Status des Zivil- und Zivilverfahrensrechts, angefangen
natürlich mit dem Schadenersatzrecht, einschließlich der Medizin-
haftung, über das Privat- und Sozialversicherungsrecht und das
Verkehrsrecht bis hin zum nationalen und internationalen Zivil-
verfahrensrecht. Abgerundet wird dieses Themenspektrum noch
durch einige Aufsätze zum allgemeinen Zivilrecht. Die Liste der
Autorinnen und Autoren umfasst Praktiker, Wissenschaftler, Mi-
nisterialbeamte und Interessenvertreter. Damit haben es die Hrsg
der FS geschafft, eine Zusammenschau über die Entwicklung, den
aktuellen Stand und die künftigen Potentiale der behandelten
Rechtsgebiete zu geben. Der Schwerpunkt liegt zwar auf dem
österr Recht. Die Beiträge behandeln aber auch andere Rechtsord-
nungen, das deutsche, schweizerische, slowenische und natürlich
auch das europäische Recht. Stets geht es nicht nur um die wissen-
schaftliche Aufarbeitung, sondern auch und gerade um die Rechts-
praxis. Wie immer bei Danzl stehen die Bedürfnisse des prakti-
sehen Juristen im Vordergrund, nur dass er dafür hier nicht selbst
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als Subjekt und Autor, sondern als Objekt und Geschenknehmer
verantwortlich ist.

Es wäre unangemessen, aus der Fülle der Beiträge einzelne he-
rauszuziehen und zu bewerten. Stattdessen sei versucht, ein ver-
kürztes Autoren- und Inhaltsverzeichnis wiederzugeben (die Ver-
fasser der Beiträge mögen die Verkürzung ihrer Titel nachsehen).
Hans-fürgen Ahrens hat sich mit dem Ersatz rechtswidrig erlangter
Vorteile beschäftigt, Peter Apathy mit der Aktivlegitimation bei
Schäden an Miet- und Leasingobjekten, Christoph Eggert mit dem
sog Integritätszuschlag, Andreas Ermacora und Simon Gleirscher
mit der Wegehalterhaftung im alpinen Gelände, Friedrich Harrer
und Matthias Neumayr mit der Haftung des Geschäftsführers im
Lauterkeitsrecht, Monika Hinteregger, Ernst Karner und Claudia
Schubert mit Aspekten des immateriellen Schadens, Georg E. Kodek
mit der abstrakten Schadensberechnung, Helmut Koziol mit unso-
zialen schadenersatzrechtlichen Regelungen, Hardy Landolt mit
dem normativen Schaden im schweizerischen Recht, Nora Micht-
ner mit der Verjährung der Haftung des Anschlussprüfers, Thomas
Offenloch mit der BGH-Rsp zum Fahrradhelm, Claudia Rudolf mit
dem Ersatz immaterieller Schäden im slowenischen Recht und El-
friede Sole and Walter Veith mit Rentenschäden. Das Medizinhaf-
tungsrecht behandeln Erwin Bernat mit medizinisch nicht indizier-
ten Eingriffen und der Entgeltfortzahlung, Iris Herzog-Zwitter mit
dem Stellenwert von Aufklärungspflichtverletzungen und hypothe-
tischen Einwilligungen als Haftungskorrektiv, Lothar faeger mit der
dRsp zum PatientenrechteG und Andreas Spickhoff mit der Haf-
tung psychiatrischer Sachverständiger. Im Privat- und Sozialversi-
cherungsrecht hat sich Christian Armbrüster mit der Auswirkung
von Preislisten von Schadensnetzen auf die Entschädigung in der
Kfz-Versicherung, Gunter Ertl mit der Fälligkeit und dem Aner-
kenntnisverbot in der Haftpflichtversicherung, Robert Fucik mit
der Rechtsverfolgung gegen den Kfz-Versicherer im Konkurs des
Versicherten, Michael Grubmann mit der historischen Entwick-
lung des Kfz-Haftpflichtversicherungsrechts, Walter Kath mit der
Auswirkung von Pehlverhalten des Versicherten in der Sachversi-
cherung, Wolfgang Reisinger mit dem „Auto als Waffe", Herbert
Salficky mit konkurrierenden Deckungsansprüchen bei der Versi-
cherung filr fremde Rechnung, Christian Huber mit den Rechtsfol-
gen fehlender spezialgesetzlicher Legalzessionsnormen sowie
Christian Rolfs und Riccarda M.arcelli mit der gestörten Gesamt-
schuld auseinandergesetzt. Im Verkehrsrecht schreibt Werner
Bachmeier über die Auswirkungen der technischen Entwicklung
auf das Lenken von Kfz, Joachim ]. Janezic über den Einsatz von
Drohnen über Österreich, Gerhard Pürstl über Verfassungsfragen
bei der Erteilung von Fahrschulbewilligungen sowie Othmar
Thann über das Straßenverkehrsrecht als Grundlage der Verkehrs-
Sicherheit. Verfahrensrechtliche Beiträge kommen von Peter
G. Mayr über die Habilitationen Fram Kleins, von Hubertus Schu-
macher und Eva Klingler über die Zustellung im österr Zivilverfah-
ren; von Wolfgang Wellner über den Anscheinsbeweis bei Ver-
kehrsunfällen, von Wigbert Zimmermann über Sorgfaltspflichten
im Schriftsatzwesen, von Dirk Looschelders über die Abwicklung
internationaler Verkehrsunfälle vor deutschen und österreichi-
sehen Gerichten, von Oskar Riedmeyer über die EuGH-Rsp zur
Kfz-Haftpßichtversicherung, von fudith Schacherreiter über die in-

ternationale Zuständigkeit für Prospekthaftungsklagen, von M..
tin Spitzer über den Klimawandel als juristische Kategorie unri',',1r'
Alexander Wittwervber Interventions -
zial-)Versicherung im internationalen Schadensfall. All$
vilrechtliche Themen haben letzüich Johann
Wendung rechtswidriger Vertragsklauseln,
klärungs- bzw Informationspflichten als
wotny mit der Vertretung kirchlicher juristischer Personen

tel

gelt bei der Wandlung behandelt.
Die Beiträge sind durchgehend auf die Praxis abgest

dementsprechend kurz und bündig, sie geben einen
über aktuelle nationale und internationale Rechtsfragen
helfen dem Nutzer auf Grund ihrer dogmatischen Tiefe und Inten.
sität selbst in Fragen weiter, die nicht unmittelbar behandelt wer-
den. Die FS gehört - wie aUes von Karl-Heinz Danzl - in
pflegte Bibliothek des Zivil- und Zivilverfahrensrechtlers, auch
und gerade des praktisch tätigen Juristen.

Georg Kathw

Die Haftpflichtversicherung - ein praxisorientierter Grundriss.
Schriftenreihe zum Versicherungsrecht (Hrsg Wolfgang Reisinga)
- Band 2. Von Kahn Hartjes, Christoph Janker und Wolfgang Reis-
inger. Verlag Österreich, Wien 2017. XII, 230 Seiten, br, €59,-.
Das Versicherungsrecht ist eine umfangreiche, komplexe, in viele
unterschiedliche Sparten aufgegliederte und demgemäß nicht
leicht fassbare Rechtsmaterie, die in Österreich - wie auch in
Deutschland - höchstgerichtsmäßig durch die Judikatur eines be-
sonders spezialisierten Fachsenats des OGH bzw BGH geprägt
und bestimmt wird, wobei bis zur Einführung des dVVG 2009
weitgehender Gleichklang zum öVersVG bestand. Der Herausge-
ber hat es sich nunmehr zum Ziel gesetzt, die wichtigsten Versi-
cherungssparten in mehreren Folgebänden systematisch, fachkun-
dig und praxisnahe zu bearbeiten. Den Beginn macht die Haft-
Pflichtversicherung, wobei Wolfgang Reisinger (Herausgeber; bis
zu seiner erst kurz zurückliegenden Pensionierung Leiter der Ab-
teilung Spezialschaden in der Wiener Städtischen Versicherung)
die Betriebshaftpflichtversicherung, Christoph Janker (ebenfalls
Wiener Städtische Versicherung) die Privathaftpflichtversiche-
rung und Karin Hartjes (Ziegler Betriebsberatung GmbH) die Pro-
duktehaftpflichtversicherung behandelt. In einem eigenen Anhang
folgen die ABH 2001 (Musterbedingungen zur Haushaltsversiche-
rung), ein ausführliches Literaturverzeichnis sowie ein detaüliertes
Stichwortyerzeichnis. Für den Leser der ZVR sind dabei besonders
die S 108 ff (zu den Kraftfahrzeugen, Anhängern, Luftfahrzeugen
und Luftfahrgeräten) von Interesse, wobei die darin enthaltene ta-
bellarische Übersicht zur Abgrenzung Kfz-Haftpflicht/Privat-
Haftpflicht äußerst nützlich und von großer praktischer Bedeu-
tung ist. Die Schriftenreihe gehört damit in die Fachbibliothek al-
ler mit Haftpflichfversicherungsfragen einschlägig befassten
tiker und wird hoffentlich in rascher Abfolge eine Fortsetzung er-
fahren.
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